
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2020088/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 23.07.2020

TOP: 2.7

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2020088/1

Az.: erstellt am: 14.07.2020

Betreff

Antrag der AfD-Fraktion: Abwahl des Stadtratsvorstandes - 
zurückgezogen Antrag der CDU-Fraktion: Abwahl des Stadtratsvorstandes 
- übernommen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 23.07.2020: Stadtrat 23.07.2020 kein Beschluss

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Jennifer Zerrenner - siehe Anlage

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Antrag der AfD-Fraktion: Abwahl des 
Stadtratsvorstandes anzunehmen.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 5 Absatz 4 Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

siehe Anlage












Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2020-13-Antag.pdf




von vom  lfd. Nr.


Betreff


wird behandelt in am 


Vorlagen-Nr.


□ ja □ nein Deckungsvorschlag


für Stellungnahme zuständig


Bearbeitungsfrist für Stellungnahme


□ ja □ nein


□ ja □ nein


Höhe (geschätzt)
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Stellungnahme der Verwaltung zum 


Antrag auf einen Tagesordnungspunkt
zur Beratung in der Dezernenten-


beratung am _________________


Deckungsvorschlag umsetzbar


Sachkonto


Haushaltsmittel in laufendem 


Haushaltsjahr _____ vorhanden


Stellungnahme der Verwaltung:


Haushaltsmittel erforderlich


Produkt


Untersachkonto
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zur Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt





		ja: Off

		nein: On

		Deckungsvorschlag: 

		Haushaltsjahr: 

		Fraktion oder Stadtratsmitglied: AfD Fraktion

		Datum: 

		StR-Antr-JJJJ-00: StR-Antr-2020-13

		Betreff: Abwahl des Stadtratsvorstandes

		Datum des Gremiums: 23.07.2020

		Gremium: StR

		Datum DR: 13.07.2020

		Vorlagen-Nr: 2020088

		Höhe (geschätzt): 

		Dezernat/Amt/Abteilung: RB

		Bearbeitungsfrist für Stellungnahme: 

		ja2: Off

		nein2: Off

		ja3: Off

		nein3: Off

		Produkt: 

		Sachkonto: 

		Untersachkonto: 

		Stellungnahme der Verwaltung: Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) § 5 Absatz 4 kann der Stadtratsvorsitzende und die Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich zu erfolgen. Bei Annahme des Antrages werden die Beschlussvorlagen:BV 2020089 - Abwahl des StadtratsvorsitzendenBV 2020090 - Wahl des Stadtratsvorsitzenden BV 2020091 - Abwahl der Stellvertreter/innen des Vorsitzenden des StadtratesBV 2020082 - Wahl des Stellvertreter/innen des Vorsitzenden des Stadtratesbehandelt. 

		weiter Stellungnahme der Verwaltung: 





Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2020-13_Stellungnahme.pdf


